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Mitglieder-Info Nr. 24/2015 

Ergebnisse der 92. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom 18./19.11.2015 
in Erfurt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) hat inzwischen die Ergebnisse der 
o. g. Sitzung veröffentlicht. Das Ergebnisprotokoll habe ich als Anlage beigefügt. 

Auf folgende Beschlüsse möchte ich besonders hinweisen: 

 

TOP 5.1  

Erleichterte Berücksichtigung der Unterkunftskosten von erwachsenen Menschen mit 
Behinderung im Haushalt ihrer Angehörigen oder Pflegeeltern 

 

TOP 5.3  

Bundesteilhabegesetz - Stand der Gesetzgebung  
Dort heißt es u. a. 

„Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Sozia-
les der Länder erkennen das finanzielle Engagement des Bundes zur Entlastung fi-
nanzschwacher Kommunen ausdrücklich an. Sie möchten die Bundesregierung 
dennoch an ihre Zusage erinnern, dass mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabe-
gesetzes eine Entlastung im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich bei den Kosten der 
Eingliederungshilfe erfolgen muss und fordern die Bundesregierung daher auf, si-
cherzustellen, dass Finanzmittel des Bundes in zugesagter Höhe zur Weiterentwick-
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lung der Eingliederungshilfe zur Verfügung stehen, um die Anforderungen an ein 
modernes Teilhaberecht erfüllen zu können. Auch bei einer Kostenbeteiligung des 
Bundes ist es im Anbetracht der für die Eingliederungshilfe prognostizierten, weiter-
hin steigenden Ausgaben erforderlich, dass die Kostenbeteiligung des Bundes dy-
namisiert wird. Leistungsverbesserungen und der Aufbau neuer Strukturen sind vom 
Bund zu finanzieren.“ 

 

TOP 5.6 

Stärkung der wohnortnahen Pflege 

 

TOP 5.9 

Hilfesystem für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 
(Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren 
haben 

 

TOP 6.1 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt dau-
erhaft sichern 

u. a.  

• Berufsorientierung auch nach Auslauf der „Initiative Inklusion“ - Handlungsfeld 1 
• Förderung Übergang WfbM – Allgemeiner Arbeitsmarkt u. a. durch Änderungen im 

Teilhabe- und Rentenrecht 
 

TOP 6.4 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen der Neuausrichtung der öffentlich 
geförderten Beschäftigung 
 

TOP 6.14 

Einheitliche Regelung zur Erstellung von Zertifikaten oder Zeugnissen im Berufsbildungs-
bereich der Werkstätten für behinderte Menschen 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.:  

Matthias Krömer 


